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INFORMATIONEN ZUR
SCHULANMELDUNG

Schulanmeldeformular 
       (kommt per Post)

Geburtsurkunde des Kindes 
       (in Kopie)

Personalausweise der Eltern oder
Meldebescheinigung (in Kopie)

Nachweis Masernschutzimpfung 
       (Impfausweis in Kopie oder  
        ärztliches Zeugnis)

Schriftliche Vollmacht, falls nur
eine sorgeberechtigte Person zur
Schulanmeldung kommt

Bei alleinigem Sorgerecht einen
Nachweis der Alleinsorge
(„Negativbescheinigung“ vom
Landkreis Barnim)

Primelstr. 12
16348 Wandlitz OT Basdorf

033397 360700
grundschule.basdorf@wandlitz.de

 ZUR SCHULANMELDUNG
MITBRINGEN:

SCHULANMELDUNG (MIT KIND)
20. + 21. NOVEMBER 2025, 8-15 UHR

SCHULÄRZTL. UNTERSUCHUNG
OKTOBER 2025 - APRIL 2026

BESCHEIDE ÜBER SCHULAUFNAHME
AB 29. MAI 2026

SCHNUPPERTAGE
2. +  3. JUNI 2026

0. ELTERNVERSAMMLUNG
24. JUNI 2026, 18 UHR

EINSCHULUNG
22. AUGUST 2026

ERSTER SCHULTAG
24. AUGUST 2026

TERMINE FÜR DIE
SCHULANMELDUNG

ZUM SJ 2026/27

 Termin  für schulärztliche 
Untersuchung buchen

https://www.google.com/search?q=grundschule+basdorf&rlz=1C1GCEA_enDE1162DE1162&oq=grundschule+basdorf&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDAgAECMYJxiABBiKBTIMCAAQIxgnGIAEGIoFMg0IARAuGK8BGMcBGIAEMgYIAhBFGEAyBggDECMYJzIHCAQQABiABDIGCAUQRRg8MgYIBhBFGDwyBggHEEUYPNIBCDMzNTFqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8


CHECKLISTE: 
IST MEIN KIND
SCHULFÄHIG?

Die Grundschule Basdorf liegt im schönen
Naturpark Barnim in der Gemeinde Wandlitz
nördlich von Berlin.
Unsere Schule besuchen ca. 570 Kinder. 
Das Kollegium besteht aus rund 40
Lehrern*innen inklusive Schulleitung,
Sonderpädagogen*innen und
pädagogischen Mitarbeiter*innen. Unsere
Sekretärin und unsere Hausmeister runden
unser Team ab und sorgen für einen
reibungslosen Alltag.
Wir sind “Schule für gemeinsames Lernen” -
das bedeutet, dass Kinder mit und ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf
gemeinsam in einer Klasse unterrichtet
werden. Im Sinne der Inklusion fühlen wir
uns der Förderung von Teilhabe, Empathie
und Toleranz verpflichtet.

ÜBER UNS

zur Schulhomepage 

WANN BEGINNT
DIE

SCHULPFLICHT?

Schulpflicht

Kinder, die bis zum 30. September das
6. Lebensjahr vollenden, werden in
diesem Jahr schulpflichtig.

Vorzeitige Einschulung

Möglich für Kinder, die vom 1. Oktober
bis 31. Dezember das 6. Lebensjahr
vollenden
(in Ausnahmefällen darüber hinaus)

Zurückstellung

Insb. möglich für Kinder, die vom 1. Juli
bis 30. September das 6. Lebensjahr
vollenden, sowie für Kinder, die aus
anderen Gründen noch nicht schulfähig
sind

🧠 Kognitive Fähigkeiten

Konzentration für ca. 15 Minuten
Versteht einfache Regeln
Erkennt Farben, Formen, Mengen
Kann Geschichten nacherzählen
Beginnt räumliche und zeitliche Orientierung

💬 Sprachliche Fähigkeiten

Spricht in ganzen Sätzen
Erzählt verständlich
Versteht und beantwortet Fragen
Hört aufmerksam zu
Erkennt Reime

🤝 Soziale Fähigkeiten

Spielt und kooperiert mit anderen
Akzeptiert Regeln
Löst kleinere Konflikte selbstständig
Kann warten und sich einfügen

😊 Emotionale Fähigkeiten

Geht mit Enttäuschungen um
Lässt sich trösten
Zeigt Freude am Lernen
Ist neugierig

🏃 Körperliche und motorische Fähigkeiten

Laufen, klettern, hüpfen, balancieren
Beherrscht Bewegungsabfolgen
Hält Stift, Schere, Pinsel sicher
Malt einfache Formen
Selbstständig bei Anziehen, Toilettengang, Essen

👉 Wichtig: Kein Kind muss alles perfekt
können, bevor es in die Schule kommt. Die 
Liste zeigt, welche Fähigkeiten hilfreich sind.


